
 

 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 061/2022 
 
 

Amt: Bauverwaltung Datum: 16.03.2022 
Bearbeiter: Robby Müller   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Umwelt, Klima 
und Nachhaltigkeit 

23.03.2022 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 24.03.2022 nicht öffentlich 

 
 

 
Oberflächenentwässerung in der Gemeinde Stadland; 
1. Vortrag des Verbandsvorsitzenden der Stadlander Sielacht Dirrk Decker 
2. Vortrag des Regionalleiters des OOOWV Olaf Sonnenschein 
3. Beratung zum Fortgang 
 
 
Sach- und Rechtslage 
 
Starkregenereignisse in der Vergangenheit haben aufgezeigt, dass das System der Oberflächen-
entwässerung, nicht nur in Stadland, punktuell aber stetig an Grenzen stößt. Die Ursachen sind 
unterschiedlich. Sie reichen von verbauten Grüppen, falsch dimensionierten (unerlaubten) Ver-
rohrungen, mangelnde Unterhaltung der Anliegergräben, schadhaften, nicht mehr zeitgemäßen, 
versackten Oberflächenentwässerungsrohren, zu hoch liegenden Einlaufschächten bis zu vers-
sandeten Durchlässen. 
 
Für die Unterhaltung der Anliegergräben (Gräben I. Ordnung), innerorts sowie im Außenbereich, 
sind die Eigentümer der Anliegergrundstücke zuständig. Das Oberflächenentwässerungssystem / 
die Straßenentwässerung liegt in der Verantwortung der Gemeinde. Viele Leitungstrassen der 
Oberflächenentwässerung sind 40 Jahre und älter. Vielenorts  sind lokale Ertüchtigungen von 
wenigen Metern langfristig nicht zielführend. Die Kosten der Herstellung der Oberflächenentwäs-
serung sind und werden über die Erschließungskosten teilfinanziert. Die Unterhaltskosten liegen 
in vollem Umfang bei der Gemeinde. 
 
Die Unterhaltung von Verbandsgewässern II. und III. Ordnung sowie der Bau und die Unterhal-
tung von Anlagen die der Entwässerung dienen, sind in der Gemeinde Stadland Aufgaben des 
Butjadinger Entwässerungsverbandes und, zum überwiegenden Teil, der Stadlander Sielacht. 
Grundlagen sind das Wasserhaushaltsgesetz und das Niedersächsische Wassergesetz. Die 
Herstellungen und die Unterhaltungsleistungen werden aus Beitragszahlungen von Grundstücks-
eigentümern an den Kreisverband der Wasser- und Bodennverbände, Brake, finanziert. 
 
Um einen Einstieg in das Thema Oberflächenentwässerung zu bekommen werden im Rahmen 
der Sitzung zwei Kurzvorträge angeboten. 
 
Verbandsvorsteher Dirk Decker wird Erläuterungen zum Entwässerungssystem der Gräben, sog. 
Schaugräben und Sielen geben. 
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Dem Netz der Gewässer II. und III. Ordnung vorgeschaltet ist das System der „gemeindlichen 
Oberflächenentwässerung“. Hierzu gehören die Gräben I. Ordnung (Anliegerunterhaltung), 
Pumpstationen und das Rohrsystem der Straßen- und Oberflächenentwässerung. Eine Verbes-
serung der Oberflächenentwässerung der Gemeinde Stadland ist zwingende notwendig. Ein er-
heblicher Planungs-, Personal- und Baukostenaufwand ist abzusehen. Eine Priorisierung, Kon-
zeption und Kostenschätzung sind aktuell nicht erstellt. 
 
Der Oldenburgisch Ostfriesische Wasserverband (OOWV) bietet, wie im Bereich der Abwasser-
beseitigung, die Oberflächenentwässerung als Dienstleistung an. Der Regionalleiter des OOWV, 
Olaf Sonnenschein, wird im Rahmen der Sitzung hierzu ein Kurzvortrag halten.  
 
 
 
Finanzierung: 
--- 
 
Beschlussempfehlung: 
--- 
 
 
Anlagen: 
--- 
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